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eine Verwandtschaftsgrenze meint wie die Beschränkung in c . 19.
Mit der Talionsdeutung ist der Beweisführung Lintzels die Grund¬
lage entzogen .

B . Die Schlußfolgerung aus den Mindesteiden.
§ 9.

1 . Um nichts sicherer als die erste Schlußfolgerung ist der zweite
Beweis Lintzels, die Wergeidermittlung aus den Mindesteiden . Das
sächsische Recht berücksichtigt ebenso wie das angelsächsische und
das friesische die Standesverschiedenheit bei der Bewertung des
Eides . Die beiden letztgenannten Rechte lassen für den Eideswert
dasselbe Verhältnis gelten wie für die Wergeider . Diese Annahme
ist auch für das sächsische Recht möglich, wenn auch keineswegs
sichergestellt 37

) . Jedenfalls überliefert das sächsische Recht uns das
Verhältnis der Eideswerte nicht , so daß wir aus ihnen keine Grund¬
lage für die Ermittlung der Wergeider gewinnen können . Lintzel
glaubt eine Grundlage zu sehen . Er legt den Satz in c . 16 „vel si
negat sua manu duodecima iuret “

(o . S . 49 ) dahin aus , daß der
Late ausnahmslos auch bei Streitigkeiten über die kleinsten Beträge
den Zwölfereid zu leisten habe . Daraus nun , daß bei dem Edeling
aus natürlichen Gründen der Eineid der geringste Eid gewesen sei,
bei dem Laten aber nach Gesetzesvorschrift der Zwölfereid , ergebe
sich das Verhältnis von 12 : 1 für die Eideswerte und folgerichtig
auch für die Wergeider .

Der Schluß , den Lintzel aus seiner Deutung der Stelle zieht ,
scheint mir nicht zulässig zu sein . Außerdem ist die Auslegung selbst
durchaus unsicher.

2 . Wenn im sächsischen Recht der Satz gegolten hätte , daß das
Verhältnis der Eideswerte dem Wergeidverhältnisse entsprach , so
wäre hei einstufigem System die Folge die gewesen , daß bei jeder
Latbuße der Late genau so viel Eide zu leisten hatte wie der
Edeling bei einer Edelingsbuße . Nehmen wir an , daß das Ver¬
hältnis, wie Lintzel will , 12 : 1 gewesen sei . Jeder Edeling hat bei
Schwertzückung gegen einen Edeling 12 Schillinge zu leisten oder
einen Eineid zu schwören ( c . 8 der Lex ) . Dann war bei dem Schwert¬
zücken gegen den Laten nur 1 Schilling zu zahlen und deshalb nur
der 12 . Teil eines Edelingseides zu leisten . Diesen Wert hätte schon

5?) Vgl . Gemeinfreie S . 269 .
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